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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.11.1931

Norm

ABGB §727

Rechtssatz

Die Anordnung in einem Testament, daß die Geschwister des Erblassers in keinem Fall etwas erhalten sollten, behält

auch für den Fall des Eintrittes der gesetzlichen Erbfolge ihre Geltung und wirkt auch gegen die Nachkommen der

Geschwister.
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